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Nichtamtliche Lesefassung  

Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseiti-
gung der Gemeinde Wennigsen (Deister) 

(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) 

Abschnitt I 

§ 1 
Allgemeines 

1.) Die Gemeinde Wennigsen (Deister) betreibt Kanalisations- und Abwasserreinigungsan-
lagen (öffentliche Abwasseranlagen) als eine jeweils einheitliche öffentliche Einrichtung 
zur zentralen Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung nach Maßgabe der Sat-
zung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbe-
seitigungsanlage der Gemeinde Wennigsen (Deister) (Abwasserbeseitigungssatzung) 
vom 07.07.2022. 

2.) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die jeweilige zentrale öffentliche Ab- 
wasseranlage einschließlich der Kosten für den ersten Grundstücksanschluss 
(Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwas-
seranlagen (Abwassergebühren). 

Abschnitt II 
Abwasserbeitrag 

§ 2 
Grundsatz 

1.) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird, für die 
Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen öf-
fentlichen Abwasseranlagen Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile. 

2.) Der Abwasserbeitrag deckt auch die Kosten für den ersten Grundstücksanschluss (An-
schlussleitung vom Hauptsammler bis einschließlich Revisionsschacht auf dem Grund-
stück beim Schmutzwasserkanal bzw. bis zur Grundstücksgrenze beim Regenwasser-
kanal). 
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§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

1.) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Abwasser-
anlage angeschlossen werden können und für die  

a)  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder   
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung 
in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

2.) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage tatsächlich angeschlos-
sen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen der Ziff. 
1.) nicht erfüllt sind. 

3.) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-
rechtlichen Sinne. 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

I. Der Abwasserbeitrag wird bei der Schmutzwasserbeseitigung nach einem nutzungs-be-
zogenen Maßstab berechnet. 

1.) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrags werden für das erste Vollgeschoss 100 
% und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche – in tatsächlich be-
stehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 
BauNVO) für das erste Vollgeschoss 200 % und für jedes weitere Vollgeschoss 120 % 
der Grundstücksfläche – in Ansatz gebracht. 

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behan-
delt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollge-
schoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten 
Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollge-
schoss gerechnet. 

2.) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 

a) die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamt-flä-
che des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

b) die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 

aa) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils lie-
gen, - sofern sie nicht unter lit. f) oder lit. g) fallen – die Gesamtfläche des 
Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

bb) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter lit. f) oder 
lit. g) fallen – die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese 
darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 
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c) die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei Grundstü-
cken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, - sofern sie nicht 
unter lit. f) oder lit. g) fallen – die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich 
oder gewerblich genutzt werden kann; 

d) für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht 
und die nicht unter lit. f) oder lit. g) fallen, 

aa) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

bb) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teil-
weise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze 
und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 Meter dazu ver-
läuft; 

e) die über die sich nach lit. b) bb) oder lit. d) bb) ergebenden Grenzen hinaus bebaut 
oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze 
und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der über-
greifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

f) für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung 
als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unterge-
ordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Cam-
ping- und Festplätze nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und 
Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 75% der Grundstücks-fläche; 

g) für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung 
als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, sowie 
bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundflä-
che der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Bau-
lichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt; 

h) die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die Abwas-
seranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermit-
telte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen 
jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

i) die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsverbindliche 
Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, 
Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die rechtsver-
bindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwal-
tungsakt) bezieht, wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die abwasser-
relevant nicht nutzbar sind. 

3.) Als Zahl der Vollgeschosse nach Ziff. 1.) gilt bei Grundstücken, 
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a) die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen Ziff. 
2.) lit. a) und lit. b), 

aa) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

bb) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der bau-
lichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sonderge-
bieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen 
Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei 
Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zah-
len aufgerundet wird; 

cc) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruch-
zahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen 
aufgerundet wird; 

dd) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet 
werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

ee) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn 

aaa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft 
festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

bbb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet fest-
gesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

ccc) sie in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung überwie-
gend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berech-
nungswert nach lit. aa) – cc); 

b) auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach lit. a) aa) bzw. dd) und ee) sowie nach 
lit. c) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach lit. a) 
bb) bzw. cc) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse 
bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berech-
nungswerte nach lit. a) bb) bzw. cc); 

c) für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeord-
neter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-
, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von Bebauungsplan-
gebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem Vollgeschoss; 

d) für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen Ziff. 2.) lit. c) bis lit. e), wenn sie  

aa) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

bb) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen Vollgeschosse; 

e) die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Vollge-
schosse der angeschlossenen Baulichkeit; 
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f) die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsverbindlichen 
Fachplanung [vgl. Ziff. 2.) lit. i) abwasserrelevant nutzbar sind, 

aa) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollgeschosse, 

bb) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die   
      Fachplanung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält, 

jeweils bezogen auf die Fläche nach Ziff. 2.) lit. i). 

4.) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder 
§ 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind; 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

II. Der Abwasserbeitrag wird bei der Niederschlagswasserbeseitigung nach einem nut-
zungsbezogenen Maßstab berechnet. 

1.) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrags wird die Grundstücksfläche mit 
der Grundflächenzahl vervielfacht. 

2.) Bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die tatsächlich so genutzt wer-
den (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Sport- und Festplätze sowie Fried-
höfe), sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Flä-
che für die Landwirtschaft festgesetzt ist, werden 75 % der Grund-stücksfläche in 
Ansatz gebracht. Für alle anderen Grundstücke gilt I. Ziff. 2.). 

3.) Als Grundflächenzahl nach Ziff.1.) gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige 
Grundflächenzahl, 

b) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine 
Grundflächenzahl nicht bestimmt ist, die folgenden Werte: 

Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und Campingplatzgebiete  0,2 

Wohn-, Dorf-, Misch- 
und Ferienhausgebiete  0,4 

Gewerbe-, Industrie- 
und Sondergebiete i. S. 
von § 11 BauNVO 0,8 

Kerngebiete 1,0 

c) für Sport- und Festplätze sowie für selbständige Garagen- und 
Einstellplatzgrundstücke  1,0 

d) für Grundstücke im Außenbereich  
(§ 35 BauGB), Grundstücke, für die  
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durch Bebauungsplan landwirtschaft- 
liche Nutzung festgesetzt ist, und bei  
Friedhofsgrundstücken und  
Schwimmbädern  0,2 

e) für Grundstücke im Außenbereich  
(§ 35 BauGB), die aufgrund einer 
rechtsverbindlichen Fachplanung 
abwasserrelevant nutzbar sind –  
bezogen auf die Fläche nach Ziff. 2.) 
in Verbindung mit I. Ziff. 2.)  1,0 

f) Die Gebietseinordnung nach lit. b) richtet sich für Grundstücke, 

aa) die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen,  
nach der Festsetzung im Bebauungsplan, 

bb) die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen  
(§ 34 BauGB), nach der vorhandenen Bebauung in der näheren  
Umgebung. 

4.) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder 
§ 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Grundflächenzahl die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind; 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheitlich die Grund-
flächenzahl von 0,4 gilt. 

§ 5 
Beitragssatz 

1.) Die Beitragssätze für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen be-
tragen bei der 

a) Schmutzwasserbeseitigung   3,24 Euro/m², 

b) Niederschlagswasserbeseitigung          4,02 Euro/m². 

2.) Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 
zentralen Abwasseranlagen werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbe-stan-
des in einer besonderen Satzung festgelegt. 
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§ 6 
Beitragspflichtige 

1.) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

2.) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

1.) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öf-
fentlichen Abwasseranlage vor dem Grundstück einschließlich der Fertigstellung des 
ersten Grundstücksanschlusses. 

2.) Im Falle des § 3 Ziff. 2.) entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss, 
frühestens jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 8 
Vorausleistung 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, so-
bald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitrags-
pflichtig ist. 

§ 9 
Veranlagung, Fälligkeit 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 

§ 10 
Ablösung 

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Ver-
trag vereinbart werden. 

Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaß-sta-
bes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln. 

Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
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Abschnitt III 
Erstattung der Kosten 

zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 11 
Entstehung des Erstattungsanspruches 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weite-
ren Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht be-
reits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen ei-
genen Grundstücksanschluss oder nach dessen Beseitigung einen neuen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasseranlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse) 
so sind der Gemeinde die Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlicher Grund-
stücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 

Die §§ 6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht mit 
der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. 

§ 12 
Fälligkeit 

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig.

Abschnitt IV 
Abwassergebühr 

§ 13  
Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen werden Abwasserge-
bühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen Abwasseranlagen angeschlos-
sen sind oder in diese entwässern. 

§ 14 
Gebührenmaßstäbe 

I. Die Abwassergebühr für die Schmutzwasserentsorgung wird nach der Abwassermenge 
bemessen, die in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Berechnungseinheit für die 
Gebühr ist 1 m³ Abwasser. 

1.) Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 

c) die aus einer Niederschlagswassersammelanlage als Brauchwasser entnommene 
und in den Schmutzwasserkanal eingeleitete Wassermenge, 



9

d) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermess-
einrichtung. 

2.) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt 
nicht angezeigt oder ist ein solcher nicht vorhanden, so wird die Wasser- bzw. Abwas-
sermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einlei-
tungsmenge des vorherigen Erhebungszeitraumes und unter Berücksichtigung der be-
gründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. Geschätzt wird auch, wenn die 
Ablesung des Wasserzählers nicht ermöglicht wird oder der Gebührenpflichtige der Auf-
forderung zur Mitteilung der Zählerstände nicht oder nicht fristgerecht nachkommt. 

3.) Die Wassermenge nach Ziff. 1. lit. b) und Ziff. 1. lit. c) hat der Gebührenpflichtige der 
Gemeinde für den abgelaufenen Erhebungszeitraum (§ 18 Ziff. 1.) innerhalb der folgen-
den zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Ge-
bührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den Best-
immungen des Eichgesetzes entsprechen. Einbau, Änderungen oder Austausch dieser 
Wasserzähler sind der Gemeinde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Wenn die Ge-
meinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über die Was-
sermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu 
schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

4.) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangt sind, 
werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb 
von zwei Monaten bei der Gemeinde einzureichen. Die absetzbaren Wassermengen 
sind durch ein geeignetes Gutachten oder durch prüfbare Unterlagen nachzuweisen. Die 
Gemeinde kann auf Kosten des Antragstellers Gutachten anfordern. Zuviel erhobene 
Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. Eine Absetzung von einleitungspflichti-
gem Abwasser gem. § 54 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist ausgeschlossen. 

Als Antrag gilt sinngemäß auch die fristgerechte Ablesung eines von der Gemeinde auf 
Antrag des Gebührenpflichtigen genehmigten privaten Absetzzählers (Neben- oder Gar-
tenwasserzähler), der die nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführte Wasser-
menge (z. B. für die Bewässerung des Gartens, das Befüllen von Teichen, das Halten 
von Vieh oder für industrielle/landwirtschaftliche Zwecke) ermittelt. Der Zählerstand des 
Absetzzählers ist der Gemeinde jährlich innerhalb des vorgegebenen Ablesezeitraums 
mitzuteilen. Alles Weitere zur Zählerablesung regelt § 14 I Ziff. 2. 

Derartige Zähler sind auf Kosten des Gebührenpflichtigen fest im Leitungsstrang einzu-
bauen; Zapfhahn- oder Aufschraubzähler werden nicht anerkannt. Dabei darf keine of-
fensichtliche Möglichkeit bestehen, dass nach dem Absetzzähler entnommenes Wasser 
in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Bei Gartenwasserzählern darf die 
Wasserentnahme ausschließlich über eine Außenzapfstelle möglich sein. Ferner ist eine 
gültige Eichung des Absetzzählers, sowie der Einbau in Fließrichtung ebenfalls Voraus-
setzung für eine Genehmigung durch die Gemeinde, welche zunächst bis zum Ablauf 
der jeweiligen Eichgültigkeit des Zählers befristet wird. Der Gebührenpflichtige hat nach 
Einbau des Absetzzählers einen schriftlichen/elektronischen Antrag auf Genehmigung 
des Absetzzählers zu stellen. Dabei sind der Gemeinde der satzungsgemäße Einbau, 
sowie die gültige Eichung des Absetzzählers nachzuweisen. Die Gemeinde behält sich 
gem. § 131 Abs. 2 Nr. 1 - 2 Abgabenordnung (AO) vor, die Genehmigung des Absetz-
zählers bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung zu widerrufen. 

Jede Änderung (Umbau, Auswechslung, Entfernung, Stilllegung) des Absetzzählers ist 
der Gemeinde vom Gebührenpflichtigen unverzüglich schriftlich/elektronisch anzuzei-
gen. Im Falle eines Zählerwechsels ist der Gemeinde der Ausbaustand, sowie der ord-
nungsgemäße Einbau nachzuweisen. 
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Die Gemeinde überprüft bei jedem Zählerwechsel, ob die Installation den aktuellen Re-
gelungen dieser Satzung entspricht und entscheidet, ob die Genehmigung verlängert 
werden kann. Bei durch die Gemeinde bestätigter ordnungsgemäßer Auswechslung ei-
nes genehmigten Zählers geht die Genehmigung unter Berücksichtigung der Eichgültig-
keit befristet auf den neuen Zähler über. Auswechslungen nach Ablauf der Eichgültigkeit 
erfordern einen Neuantrag. 

Die Gemeinde ist berechtigt, den auf dem Grundstück installierten Absetzzähler durch 
Bedienstete oder von ihr beauftragte Dritte zu kontrollieren. Der Gemeinde und ihren 
Beauftragten sind genehmigte Absetzzähler zur Überprüfung zugänglich zu machen. 

Die Gemeinde ist berechtigt, die absetzbaren Wassermengen zu schätzen, wenn sie 
nicht anders ermittelt werden können oder objektive Zweifel an den durch Wassermes-
ser festgestellten Mengen oder objektive Zweifel an der Nichteinleitung der durch den 
Absetzzähler entnommenen Mengen in die öffentliche Abwasseranlage bestehen. 

II. Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach der überbauten 
und befestigten (Betondecken, bituminöse Decken, Pflasterungen und Plattenbeläge) 
Grundstücksfläche bemessen, von der aus Niederschlagswasser in die öffentliche Ab-
wasseranlage gelangt. Je 10 m² sind eine Berechnungseinheit. Flächen werden jeweils 
auf volle 10 m² aufgerundet. 

1.) Auf Antrag werden bei der Berechnung der gebührenpflichtigen Flächen folgende Ab-
setzungen vorgenommen:  

a) Teich mit Überlaufanschluss oder Überlaufentwässerung  
    in die öffentliche Abwassereinrichtung  50% Absetzung 

b) Versickerungsanlage mit Überlaufanschluss oder Überlaufentwässerung  
    in die öffentliche Abwassereinrichtung  50% Absetzung 

c) Begrüntes Dach (Ausführung gemäß der FLL-Dachbegrünungs- 
    Richtlinie bzw. den Flachdachrichtlinien)  50% Absetzung 

d) Öko-Pflasterung mit Anschluss oder Entwässerung in die  
    öffentliche Abwassereinrichtung  50% Absetzung 

e) Rasengittersteine           100% Absetzung 

f) Zisterne mit Überlaufanschluss oder Überlaufentwässerung 
   in die öffentliche Abwassereinrichtung bei einem Auffangvolumen 
   von 4 m³ je 100 m² angeschlossener Fläche  50% Absetzung 

Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Inbetriebnahme der Anlage zu stellen. 
Werden höhere Absetzungen geltend gemacht, sind Nachweise in Form von Gutachten 
zu erbringen. Die Kosten dafür trägt der Antragsteller. 

2.) Der Gebührenpflichtige hat der Gemeinde auf deren Aufforderung binnen eines Monats 
die Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Änderungen der Berechnungsgrundlagen hat 
der Gebührenpflichtige der Gemeinde auch ohne Aufforderung binnen eines Monats 
schriftlich mitzuteilen. Maßgebend sind die am 01.01. des Erhebungszeitraumes beste-
henden Verhältnisse. 

3.) Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitteilungspflicht nach Ziff. 2.) nicht fristgemäß 
nach, so kann die Gemeinde die Berechnungsdaten schätzen. 

§ 15 
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Gebührensätze 

Die Abwassergebühr beträgt 

a) bei der Schmutzwasser- 
entsorgung  3,83 Euro/m³, 

b) bei der Niederschlags- 
wasserbeseitigung  2,53 Euro/10m². 

§ 16 
Gebührenpflichtige 

1.) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer, wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen 
Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstücks. Gebührenpflichtige 
sind außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstücks Berechtigte. 
Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

2.) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 
Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisher 
Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 21 Ziff.1) versäumt, so haftet er 
für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde 
entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 17 
Entstehung und Beendigung 

der Gebührenpflicht 

1.)  Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwas-
seranlage angeschlossen ist oder der zentralen öffentlichen Abwasseranlage von dem 
Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss be-
seitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 

2.) Entsteht die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr für 
die Beseitigung des Niederschlagswassers ab Beginn des nächsten Monats erhoben, 
der der Veränderung nachfolgt. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so 
wird die Benutzungsgebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers bis zum Ende 
des Monats erhoben, in dem Veränderungen erfolgen. 

§ 18 
Erhebungszeitraum 

I. Schmutzwasserentsorgung 

1.) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht wäh-
rend eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres. 

2.) Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils mit Ablauf des Erhebungszeitraumes. Endet 
das Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, entsteht die Gebühren-
schuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. 

3.) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 14 I. Ziff.1 lit. a), gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der 
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Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjahres voraus-
geht. 

II. Niederschlagswasserbeseitigung 

1.) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht wäh-
rend des Kalenderjahres der Restteil des Jahres. 

2.) Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes. 

§ 19 
Veranlagung und Fälligkeit 

I. Schmutzwasserentsorgung 

1.) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind vierteljähr-
lich Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. des laufenden Jahres zu leis-
ten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach den Berechnungsda-
ten des vorherigen Erhebungszeitraumes festgesetzt. 

2.) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der Ab-
schlagszahlung diejenige Abwassermenge zu Grunde gelegt, die dem tatsächlichen 
Wasserverbrauch des ersten Monats, hochgerechnet auf den Erhebungszeitraum, ent-
spricht. Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde 
auf deren Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebührenpflichtige der Auf-
forderung nicht nach, so kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

3.) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben 
angefordert werden. 

II. Niederschlagswasserbeseitigung 

1.) Die Gebühr wird zu je ¼ am 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. des laufenden Jahres fällig. 

2.) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben 
angefordert werden. 

Abschnitt V 
Schlussvorschriften 

§ 20 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

1.) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde bzw. dem von ihr Beauf-
tragten jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben 
erforderlich ist. 

2.) Die Gemeinde bzw. der von ihr Beauftragte können an Ort und Stelle ermitteln. Die nach 
Ziff.1.) zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem er-
forderlichen Umfange zu helfen. 
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3.) Soweit sich die Gemeinde bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient, 
haben die Abgabenpflichtigen zu dulden, dass sich die Gemeinde zur Feststellung der 
Abwassermengen nach § 14 I. Ziff. 1 lit. a) die Verbrauchsdaten von dem Dritten mitteilen 
bzw. über Datenträger übermitteln lässt. 

§ 21 
Anzeigepflicht 

1.) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom 
Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

2.) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beein-
flussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzu-
zeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden. 

§ 22 
Datenverarbeitung 

1.) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) 
der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß Art. 5, 6 
Abs.1 DSGVO i.V.m. NDSG (Vor- und Zuname der Abgabenpflichtigen und deren An-
schriften, Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung, Wasser-
verbrauchsdaten) durch das Finanz- und Steueramt sowie das Bau- und Umweltamt der 
Gemeinde zulässig. 

2.) Die vorgenannten Ämter dürfen die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschafts-bu-
ches, des Melderechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekannt-
gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Ziff. 1.) genannten 
Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Ämtern (Finanz- und 
Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was 
auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen kann. 

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten 

1.) Ordnungswidrig i. S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. entgegen § 14 I. Ziff. 3 S. 1 der Gemeinde die Wassermengen für den abgelaufe-
nen Erhebungszeitraum nicht innerhalb der folgenden zwei Monate anzeigt; 

2. entgegen § 14 I. Ziff. 3 S. 2 keinen Wasserzähler einbauen lässt; 

3. entgegen § 14 I. Ziff. 3 S. 3 einen nicht (mehr) geeichten Wasserzähler betreibt;

4. entgegen § 14 II. Ziff. 2 der Gemeinde nicht binnen eines Monats die Berechnungs-
grundlagen (Umfang der bebauten und befestigten Grundstücksfläche) mitteilt; 

5. entgegen § 19 Ziff. 2 S. 2 trotz Aufforderung der Gemeinde den Verbrauch des 
ersten Monats nicht mitteilt; 

6. entgegen § 20 Ziff. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforder-
lichen Auskünfte nicht erteilt; 
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7. entgegen § 20 Ziff. 2 verhindert, dass die Gemeinde bzw. der von ihr Beauftragte 
an Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 

8. entgegen § 21 Ziff. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 
innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt; 

9. entgegen § 21 Ziff. 2 S. 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf 
dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen; 

10. entgegen § 21 Ziff. 2 S. 2 die Neuanschaffung, Änderung der oder Beseitigung 
solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt. 

2.) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 
werden. 

§ 24 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung 
(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) vom 14.12.2000, in der zuletzt geltenden Fassung 
vom 08.12.2011, außer Kraft. 

Wennigsen (Deister), den 13.12.2012 

Gemeinde Wennigsen (Deister) 

gez. 
Christoph Meineke 

Bürgermeister 

Bei der Erstellung der Lesefassung sind folgende Änderungen in die Ursprungssatzung vom 
13.12.2012 eingearbeitet worden: 

Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 05.12.2013. 

Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 11.12.2014. 

Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 17.12.2015. 

Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 08.12.2016. 

Die 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 07.12.2017. 

Die 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 15.11.2018. 
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Die 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 14.11.2019. 

Die 8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 12.11.2020. 

Die 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 16.12.2021. 

Die 10. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 15.12.2022. 

Die 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 14.12.2023. 

Die 12. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 12.12.2024. 

Die 13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Wennigsen (Deister) vom 20.11.2025. 

Die Lesefassung ist unverbindlich zur allgemeinen Information vorgesehen. 


